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 Veröffentlicht am 30.06.1987

Norm

ABGB §1052 A

ABGB §1052 B1

ABGB §1438 Aa

ABGB §1438 Ab

Rechtssatz

Eine Leistungsverweigerung gemäß § 1052 ABGB wegen unvollständiger Erbringung der Gegenleistung kommt nur

dann in Frage, wenn eine Kompensation wegen Fehlens der Voraussetzungen des § 1438 ABGB nicht möglich ist.

Besteht eine vom Verkäufer zu erbringende Nebenleistung in der Übernahme einer Zahlungsverp<ichtung für sonst

den Käufer tre=ende Kosten (hier: Zahlung von Eingangsabgaben zufolge der Vertragsklausel "free house customs

taxes included"), dann kann der Käufer bei Lieferung ohne Erfüllung dieser Zusage nicht die Zahlung des gesamten

Kaufpreises verweigern, sondern lediglich die vom Verkäufer vereinbarungswidrig nicht getragenen Kosten davon in

Abzug bringen.
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